
Entgeltliche Schulbuchausleihe 2025/2026 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

für die entgeltliche Schulbuchausleihe melden Sie Ihre Kinder bitte online an. 

Die Teilnahme an der Schulbuchausleihe ist selbstverständlich freiwillig.  

Alle Informationen zum Anmeldeverfahren und zu den Ermäßigungen erhalten Sie hier.  

Anmelden können Sie Ihre Kinder vom 12.05.2025 bis zum 13.06.2025. 

Die Leihgebühr muss spätestens am 14.06.2025 auf dem Konto des Viktoria-Luise-

Gymnasiums eingegangen sein. Wer diese Frist nicht einhält, entscheidet sich damit, 

alle Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen. 

 
WICHTIG: Geben Sie stets den vorgegebenen Verwendungszweck bei der  

Überweisung an und achten Sie auf die Überweisungsfrist! 

 

Wie kann ich mich anmelden? 
 

1.) Geben Sie folgenden Link in einen Browser ein: 

http://www.vlgym.de 

 

 

 

2.) Bitten Sie Ihr Kind, sich mit den IServ-Zugangsdaten seines 

Schüler-Zugangs anzumelden: 

 

 

 

 

 

 

3.) Klicken Sie nach der Anmeldung links auf Alle Module und 

 klicken Sie dann auf Schulbücher. 

 

 

 

 

 

 

4.) Klicken Sie nun oben auf 

Anmeldung. 

 

 

 

 
 

http://www.vlgym.de/


 

 

5.) Wählen Sie den 

Jahrgang aus, in dem 

sich Ihr Kind im 

kommenden 
Schuljahr 2025/2026 

befinden wird. 

 

 

 

 

 

 

6.) Füllen Sie die Felder 

Erziehungsberechtigte/r  und 

Schüler/in komplett aus. 

 

 

 

Wenn Sie erziehungsberechtigt für 

mindestens drei schulpflichtige Kinder 

sind, können Sie unten links einen 

Ermäßigungsantrag stellen. Setzen Sie 

hierzu an der Stelle „Ermäßigungsantrag 

stellen“ einen Haken. Reichen Sie den 

Nachweis bis zum angegebenen 

Zeitpunkt im Sekretariat (z. Hd.  Frau 

de Vries) ein. 

 

Von der Zahlung des Entgelts für die Ausleihe freigestellt sind Leistungsberechtigte nach 

dem Sozialgesetzbuch:  

 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende,  

 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denen Hilfe zur 

Erziehung mit Unterbringung außerhalb des Elternhauses gewährt wird (Heim- und 

Pflegekinder), 

 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe,  

 § 6 a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag),  

 Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Fällen, wenn durch Wohngeld die 

Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 

Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vermieden oder beseitigt wird 

(eine zusätzlich Erklärung der Wohngeldstelle ist erforderlich) 

 Asylbewerberleistungsgesetz 

Setzen Sie dazu bei der Anmeldung den Haken bei „Befreiungsantrag“. Reichen Sie die 

entsprechende Bescheinigung im Sekretariat (z. Hd. Frau de Vries) ein. 



Stand: 22.04.2025 Vr 

 

 

7.) Sie sehen dann 

rechts 

Wahlbereiche. 

Wählen Sie das 

Richtige aus, z.B. 

die richtige 

Fremdsprache. 

 

Darunter sehen Sie 

alle ausleihbaren 

Bücher des 

Jahrgangs. 

 

Unten finden Sie die 

Höhe der 

Ausleihgebühr. 

 

Klicken Sie auf 

Fortfahren. 

 

 

8.) Lesen Sie sich die 

Leihbedingungen 

durch. Setzen Sie 

bei „Hiermit 

stimme ich den 

Leihbedingungen 

zu“ einen Haken 

und klicken Sie 

dann auf Prüfen 

und Absenden. 

 

9.) Prüfen Sie noch einmal Ihre Angaben und klicken Sie dann auf Anmeldung 

abschicken. 

 

10.) Sie erhalten eine E-Mail mit dem Betrag, der Zahlungsfrist, dem 

Verwendungszweck und der Kontoverbindung. 

 

Achtung:  

Bitte geben Sie den kompletten Verwendungszweck aus: 

  Zahlungsreferenz, Nachname des Kindes, Vorname des Kindes 

an, sonst kann Ihre Überweisung nicht zugeordnet werden. 

 

Fassen Sie bitte keine Überweisungen zusammen. Wir benötigen für jedes Kind 

eine eigene Überweisung mit der Zahlungsreferenz und dem Namen des Kindes. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau de Vries unter: 

ute.de.vries@vlgym.de 


